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RS OGH 1979/11/6 5Ob571/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1979

Norm

EGZPO ArtXLII IDa

EGZPO ArtXLII J

ZPO §503 E4c25

Rechtssatz

Ob eine Abrechnung ordnungsgemäß gelegt wurde, ist keine reine Tatfrage. Die vom Sachverständigen aufgezeigten

Abrechnungskomponenten und ihre Überprüfbarkeit zufolge aufscheinender detaillierter Berechnungsgrundlage sind

die Sachverhaltsgrundlage für die rechtliche Beurteilung des Vorliegens einer ordnungsgemäßen Rechnung.
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